
Sie leben in Deutschland ohne Auf-
enthaltsrecht: nach Schätzungen
von Flüchtlingsinitiativen zwischen

500 000 und einer Million „heimliche
Migranten“ oder „Papierlose“. Genaue
Zahlen gibt es nicht. Die Bezeichnung
„Illegale“ lehnen Menschenrechtsorga-
nisationen ab, denn sie kriminalisiert
pauschal die heterogene Gruppe dieser
Menschen. „Illegal“ nach § 92 des Aus-
ländergesetzes leben  unter anderem
abgelehnte Asylbewerber, die unterge-
taucht sind; Familienangehörige „le-
gal“ in Deutschland Lebender, die ohne
Genehmigung nachziehen; ein Partner
einer „islamischen Ehe“, die nach deut-
schem Recht nicht gültig ist; mit Touri-
stenvisa Eingereiste, die hier geblieben
sind. Hinzugekommen sind Bürger-
kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen
Jugoslawien. Sie arbeiten schwarz auf
dem Bau oder in der Gastronomie,
als Putzhilfe oder Gärtner in priva-
ten Haushalten. Grundsätzlich wären
die heimlichen Migranten auch bei
Schwarzarbeit krankenversicherungs-
pflichtig. Jedoch ist nicht anzunehmen,
dass sich die Nutznießer billiger Ar-
beitskraft selbst denunzieren. 

Infektionskrankheiten
werden nicht erkannt

Ein Migrant ohne gültigen Aufenthalts-
status kann theoretisch die gleiche
medizinische Versorgung in Anspruch
nehmen wie ein Asylbewerber. Aus
§ 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes
(AsylbLG) ergibt sich ein reduzierter
Leistungsanspruch bei akuten Erkran-
kungen und Schmerzzuständen. Die Kri-
tik dazu vonseiten der Ärzteschaft: Die

Abgrenzung sei bei vielen Krankheits-
bildern und -verläufen nicht möglich;
der § 4 widerspreche dem Präventions-
gedanken und sei ethisch bedenklich. 

Im Vergleich zu den Asylbewerbern
besteht bei den „heimlichen Migran-
ten“ ein weiteres Problem: Aus Angst,
abgeschoben zu werden, suchen sie
ärztliche Hilfe nur in gravierenden Fäl-
len auf. Mit der Folge, dass sie nicht nur
ihre eigene Gesundheit gefährden, son-
dern möglicherweise auch die anderer:
Ansteckende Infektionserkrankungen,
offene TBC oder HIV werden nicht er-
kannt.

Flüchtlingsinitiativen, Wohlfahrtsver-
bände, kirchliche Einrichtungen und
Versorgungsnetze politisch engagierter
Ärzte bieten eine medizinische Grund-
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Menschenrechte

„Das Problem wird einfach
ausgeblendet“
Medizinische Behandlung birgt für Menschen ohne Aufenthalts-
recht das Risiko, abgeschoben zu werden. Ärzte haben zwar
keine Meldepflicht. Das Problem der Kostenerstattung bleibt.

Einige Kontaktadressen medizinischer
Beratungs- und Vermittlungsstellen:

❚ Büro für medizinische Flüchtlingshilfe
Gneisenaustraße 2 a, 10961 Berlin, Telefon:
0 30/6 94 67 46

❚ MediNetz Bremen, Friesenstraße 21,
28203 Bremen, Telefon: 04 21/7 90 19 59

❚ Café für offene Grenzen c/o Dritte Welt Haus,
Falkstraße 74, 60487 Frankfurt/Main, Telefon:
0 69/79 20 17 72

❚ MediNetz Freiburg, c/o Linke Liste,
Spechtpassage, Wilhelmstraße 15, 79098
Freiburg, Telefon: 07 61/2 92 60 28

❚ Medizinische Vermittlungs- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und MigrantInnen, c/o WIR
Zentrum, Hospitalstraße 109, 22767 Hamburg,
Telefon: 0 40/38 57 39

❚ AG Medizinische Versorgung, c/o AGISRA,
Steinbergerstraße 40, 50733 Köln, Telefon:
02 21/12 40 19

❚ Café 104, Tahlkirchnerstraße 104,
80336 München, Telefon: 0 89/76 70 29 64

bensjahren eines Kindes um 50 Prozent
bis auf 100 Prozent des Durchschnitts-
einkommens angehoben. 

Das Konzept der Koalition hat Stär-
ken und Schwächen. Unabweisbar ist
es, das Rentenniveau schrittweise zu
senken und Rentner und Erwerbstätige
dabei gleich zu behandeln. Das war
jedoch schon das Ziel von Blüms „de-
mographischem Faktor“. Dessen Re-
form war auf einen Beitragssatz von
22,4 Prozent angelegt. Das Absinken
des Rentenniveaus war von der alten
Koalition auf 64 Prozent begrenzt wor-
den, was wegen der geänderten Berech-
nung der Nettoverdienste der von Rot-
Grün vorgegebenen Rentenhöhe an-
nähernd entspricht. Der „demographi-
sche Faktor“ stellte eine systemgerech-
te Verbindung zur Verlängerung der
Rentenlaufzeiten her. Riesters Konzept
ist politisch vorgegeben, willkürlich und
damit jederzeit veränderbar. Vertrauen
vermittelt das nicht. Die Sorge, dass die
angestrebte Absenkung des Rentenni-
veaus nicht ausreicht, um das heutige
Rentensystem langfristig zu stabilisie-
ren, erscheint begründet. Auch passt
die bedarfsorientierte Grundsicherung
für Rentenbezieher nicht zum beitrags-
bezogenen Rentensystem.

Weg in die private
Altersversicherung

Riesters Verdienst ist es dagegen, den
Weg für die private Alterssicherung zu
verbreitern, ohne damit direkt die Ar-
beitskosten zu belasten. Auf die private
Altersvorsorge kann ebenso wenig ver-
zichtet werden wie auf das Abbremsen
der Rentendynamik und die Entlastung
bei den Lohnnebenkosten. Allerdings
ist damit zu rechnen, dass die Gewerk-
schaften versuchen werden, die Arbeit-
geber auf dem Umweg über die betrieb-
liche Altersversorgung an der Finanzie-
rung der neu zu gründenden Pensions-
fonds zu beteiligen oder über diese
Fonds Einfluss auf die Investitionsent-
scheidungen der Unternehmen zu neh-
men. Die Neuregelungen bei der Hin-
terbliebenenrente und die Zuschläge
bei der Rentenbemessung in den zehn
Lebensjahren eines Kindes zielen dar-
auf, Frauen in die Erwerbstätigkeit zu
drängen. Walter Kannengießer



versorgung für diese Menschen – unent-
geltlich und ohne Abschiebungsrisiko.
Beispiel: Das „Büro für medizinische
Flüchtlingshilfe“ in Berlin – dort leben
rund 100 000 Menschen ohne Aufent-
haltsrecht – vermittelt jährlich fast 1 200
Menschen an etwa 100 Praxen. Die 25
Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Die
bei Behandlungen entstehenden Sach-
kosten werden über Spenden finanziert.
In rund zehn weiteren Städten gibt es
ähnliche „Büros“.

Die Ärztekammer Niedersachsen
beschloss im November 1997, die Initia-
tive „Kein Mensch ist illegal“ zu unter-
stützen und eine Grundversorgungs-
struktur aufzubauen. Nach
dem Motto „Menschenwür-
de ist unteilbar – Gesund-
heit für alle“ behandeln
zehn Ärzte  anonym und
unentgeltlich. Die Ärzte-
kammer Bremen unter-
stützt das von der Flücht-
lingsinitiative Bremen ge-
gründete „MediNetz“. 50
Hilfesuchende wurden seit
der Gründung im April
2000 vermittelt. 

Der Bedarf an Ärzten ist
bei allen Initiativen groß.
Dr. med. Jan Adolphsen,
Büro für medizinische
Flüchtlingshilfe, Berlin, hält
die Ausweitung der ehren-
amtlichen Strukturen je-
doch für den falschen An-
satz: „Man darf den Staat
nicht aus der Pflicht nehmen.“ 

Die Rechtslage: Die wenigsten
„heimlichen Migranten“ sind in der La-
ge, die Arztrechnungen privat zu be-
gleichen. Zur Kostenübernahme müs-
sen sich die Ärzte daher an die So-
zialämter wenden. Die Bediensteten
dort stellen im Regelfall fest, dass der
Erkrankte, dessen Arzkosten die So-
zialhilfe übernehmen soll, nicht gemel-
det ist. Sie müssen dies der Ausländer-
behörde melden (§ 76 Abs. 1 und 2
AuslG) – die Abschiebung wird in die
Wege geleitet. 

Ärzte wiederum unterliegen dieser
Verpflichtung nicht. Torsten Lucas,
Menschenrechtsbeauftragter der Ärz-
tekammer Berlin, rät: „Wer den hippo-
kratischen Eid ernst nimmt, meldet den
Patienten nicht.“ Er kritisiert die ge-

setzlichen Vorgaben, die „den Arzt in
ein Dilemma zwischen Berufsethik und
Kostenübernahme bringen“. Die Juri-
stin Monika Hommes, Arbeitsgruppe
Armut und Gesundheit, Bundesge-
sundheitsministerium (BMG), Bonn,
weist darauf hin, dass Ärzte „nicht ge-
gen die gesetzlichen Bestimmungen
verstoßen“, wenn sie den Behandelten
nicht der Ausländerbehörde melden.

Eine Einweisung ins Krankenhaus
birgt ein größeres Risiko, abgeschoben
zu werden, als die Behandlung beim
niedergelassenen Arzt. Die häufigsten
Gründe sind Arbeits- und Verkehrsun-
fälle und Entbindungen. „Illegale ver-

suchen eine Krankenhauseinweisung
um jeden Preis zu vermeiden. Häufig
fliehen sie vor der Genesung“, berichtet
Pater Jörg Alt, Mitglied im Jesuiten-
Flüchtlingsdienst, München, und Autor
der Feldstudie zur Lebenssituation 
„Illegaler“ in Leipzig. „Das Problem
wird einfach ausgeblendet“, kritisiert er
die Untätigkeit von staatlicher Seite. 

Kirchliche Krankenhäuser behan-
deln die Hilfesuchenden  manchmal
umsonst. Andere Krankenhausverwal-
tungen fordern eine Kostenübernah-
meerklärung vor der Aufnahme. Fälle
von Verhaftungen aus dem Kranken-

bett sind bekannt. Abgesehen von der
Kostenfrage, besteht auch hier Unsi-
cherheit, sich strafbar zu machen, wenn
der Betreffende nicht der Ausländer-
behörde gemeldet wird. 

In einem im Auftrag des Erzbistums
Berlin erarbeiteten Gutachten* zur
rechtlichen Situation von Menschen oh-
ne Aufenthaltsrecht stellt der Jurist
Ralf Fodor fest: „Verwaltungen von öf-
fentlichen Krankenhäusern unterliegen
keiner der Übermittlungspflichten ge-
mäß § 76 AuslG.“

Schwester Cornelia Bührle, Migrati-
onsbeauftragte des Erzbistums Berlin,
will „mehr Rechtssicherheit schaffen,

damit Ärzte und Kranken-
häuser sich nicht verpflich-
tet sehen, Auskunft zu ge-
ben“. Die engagierte Nonne
und Juristin fordert einen
ungefährdeten Zugang zum
Gesundheitssystem für die
heimlichen Migranten, der
staatlich finanziert werden
sollte. Auch ein Schutz vor
dem Versicherungsbetrug
mit Chipkarten könne da-
mit erreicht werden. 

Als Vorbild könnte Ita-
lien dienen. Dort werden,
ohne ausländerpolitische
Grundsatzentscheidungen
aufzugeben, gesundheitspo-
litische Maßnahmen getrof-
fen: Über eine anonyme
Registrierkarte, auf der nur
eine Nummer eingetragen

wird, wird der Zugang zur Versorgung
gesichert. Die Arbeitsgruppe Armut
und Gesundheit im BMG unterstützt
diese Forderung. Sie fordert die Bun-
desregierung auf zu prüfen, wie die
medizinische Versorgung auch anonym
gewährleistet werden kann, und gesetz-
liche Maßnahmen zu treffen. Zudem
sollte nach geeigneten Lösungen für
die Finanzierung gesucht werden; ein
Fonds könne in Betracht kommen.

Die gesundheitliche Versorgung von
Menschen ohne Aufenthaltsrecht er-
fordert eine politische Lösung. Das
Problem darf nicht länger ignoriert wer-
den. Das Engagement von Ärzten, poli-
tischen Gruppen und gemeinnützigen
Organisationen ist vorbildlich – aber
letztlich nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Petra Bühring
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* Das Rechtsgutachten ist erschienen in: Jörg Alt / Ralf
Fodor: Rechtlos? Menschen ohne Papiere – Anregungen
für eine Positionsbestimmung. Loeper Literaturverlag,
Karlsruhe 2001

Die Aufnahme im Krankenhaus birgt für Migranten ohne gültigen Aufent-
haltsstatus ein großes Risiko, abgeschoben zu werden. Foto: Siemens


